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Alle technischen Informationen und Hinweise beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und / oder Testergebnissen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unserseits.  Kunden 
werden gebeten die Brauchbarkeit und Verwendbarkeit in der jeweiligen Anwendung zu prüfen, denn die Leistungsfähigkeit des Produktes kann nur eingeschätzt werden, wenn alle Einsatzdaten verfügbar sind.  
Änderungen von Spezifikationen sind ohne Benachrichtigung vorbehalten. Für Kauf und Verkauf des Produkts gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma KWO Dichtungstechnik GmbH. 

 

Erklärung gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
  

 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist die EU-Verordnung über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von 
Chemikalien. Sie regelt den Umgang mit chemischen Stoffen in Zubereitungen und Erzeugnissen.   
Durch REACH ist die Verwendung von chemischen Stoffen lückenlos von der Herstellung bis zur Endanwendung verfolgbar.  
Nach einer bereits erfolgten Vorregistrierung aller Stoffe vom Hersteller oder Importeur erfolgte bis 2018 die Registrierung der einzelnen 
chemischen Stoffe.  

Registrierung von chemischen Stoffen 

> KWO Dichtungstechnik GmbH ist im Sinne von REACH ein „nachgeschalteter Anwender“.  
Unsere Produkte gelten als „Erzeugnisse“ und nicht als „Stoffe“, und sind als solche nicht registrierungspflichtig.  
 

> Die eingesetzten Ausgangsstoffe unterliegen entweder keiner Registrierungspflicht (Polymere)  
oder werden durch unsere Lieferanten registriert (Hilfsstoffe, Klebstoffe).   
 

> Aus unseren Erzeugnissen werden unter normalen Verwendungsbedingungen keine chemischen Stoffe freigesetzt  
(vgl. Art. 7 Abs. 1 der REACH-Verordnung). 

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) nach Art. 33 der REACH-Verordnung 

> In unseren Produkten sind nach heutigen Kenntnissen keine der „besonders besorgniserregenden Stoffe“ vorhanden, die auf der 
Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA aufgeführt sind. 

> Kandidatenliste der ECHA:  http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table 
 

> Wir kommen der Verpflichtung laut Artikel 33 der REACH-Verordnung nach und teilen unseren Kunden umgehend mit, falls nach 
neuem Kenntnisstand „besonders besorgniserregende Stoffe“ über dem Grenzwert von 0,1% in unseren Produkten enthalten sind. 

 

 

 

> Wir bestätigen, dass alle KWO Produkte der REACH 

Verordnung entsprechen. 

 

> Wir bestätigen, dass KWO Produkte keine SVHC der 

aktuellen Kandidatenliste enthalten. 

 

 

Diese Erklärung hat Gültigkeit für alle KWO Produktegruppen: 

 

> KWO® Universal 

> KWO® CellFlon® 

> KWO® MultiTex® 
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